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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

Steuervergünstigungen sind regelmäßig an Voraussetzungen

geknüpft, und dies ist auch gut so. Dennoch muss man einen Blick

darauf haben, ob die Voraussetzungen auch rechtens sein können.

So beispielsweise beim Unterhaltsfreibetrag im Rahmen der

außergewöhnlichen Belastungen nach § 33a EStG. Eine der

wesentlichen Voraussetzungen ist hier, dass die unterhaltene Person

kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Schon ausweislich des

Einkommensteuergesetzes bleibt dabei ein angemessenes

Hausgrundstück im Sinne des zwölften Buches Sozialgesetzbuch

unberücksichtigt.

Weiterhin legen die Einkommensteuerrichtlinien fest, dass als

geringfügig in der Regel ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert

von 15.500 Euro angesehen werden kann.

Das Problem dabei: Der Betrag wurde bereits im Jahr 1975 festgelegt

und seitdem nicht erhöht. Betrachtet man sich daher die

Finanznachrichten in punkto Inflation, muss festgehalten werden,

dass eine seit dem Jahr 1975 unveränderte Vermögensgröße in

keinster Weise an einen Kaufkraftverlust angepasst wurde.

Dementsprechend wird der BFH (Az: VI R 21/21) zu klären haben, ob

auch aktuell nur bis 15.500 Euro als "geringes Vermögen" für Zwecke

der Bedürftigkeitsprüfung angenommen werden darf. Insbesondere,

wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers leicht oberhalb der

Grenze des Schonvermögens von 15.500 Euro liegt, könnte der BFH

zu einem anderen Schluss kommen. Schonen Sie daher die

Finanzverwaltung nicht, wenn in solchen Fällen der

Unterhaltsfreibetrag nicht gewährt wird!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de



Januar 2022

2

Inhalt

Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Alle Steuerzahler

3

■
Termine: Steuern und Sozialversicherung

■
Grundsteuerreform: Aktuelles zur Umsetzung

■
Sachbezugswerte 2022: Unentgeltliche oder verbilligte

Mahlzeiten

■
Gerichtsakten: Kein Anspruch auf Kopien

Unternehmer

5

■
Unternehmenshilfen aus dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden verlängert

■
Coronapandemie: Weitere Verlängerung

verfahrensrechtlicher Steuererleichterungen

■
Büro- und Organisations-Bonus von Umsatzsteuer

befreit

Kapitalanleger

7

■
Ausländische Körperschaftsteuer auf Ebene eines

Wertpapier-Sondervermögens im Wege einer Vergütung

an Depotbank vorzunehmen

■
Äußerung und Aktienkurs: Kein Schadenersatz für

einzelnen Anleger

■
Dresdener "Infinus-Verfahren": Verurteilungen

weitgehend rechtskräftig

Immobilienbesitzer

9

■
Hilfe bei Gerüstabbau auf Baustelle eines

Familienangehörigen: Gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz greift nicht

■
Grundsteuer: Kein Erlass bei baurechtswidriger Nutzung

■
Mieterabfindungen können Herstellungskosten sein

Angestellte

11

■
Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit: Vollständiger Ausfall

einzelner Arbeitstage mindert Jahresurlaub

■
Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld:

Steuerfreiheit endet zum Jahresende

■
Betriebsräteversammlung: Kein Ausschluss eines

Betriebsratsmitglieds mit aktuellem negativen PCR-Test

unter Verweis auf "2G-Regelungen"

■
Betriebliche Invaliditätsrente: Befristung bei der

"Gesetzlichen" ändert nichts

Familie und Kinder

13

■
Unterhaltsrecht: Neue "Düsseldorfer Tabelle" ab dem

01.01.2022

■
Eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf

Sonderurlaub zur Betreuung des gemeinsamen Sohnes

■
Schadenersatz: Kann das Amt keine Betreuung

vermitteln, zahlt es den Verdienstausfall

Impressum

Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH | Sitz der Gesellschaft: Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim | Geschäftsführer: Christoph Schmidt, Stefan Wahle | Telefon: 0621/ 8 62 62 62, Fax:

0621/8 62 62 63, E-Mail: akademische.info@wolterskluwer.com | Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim: 729500 | Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE318 945 162

Verantwortlich für den Inhalt (nach § 55 Abs.2 RStV): Dr. Torsten Hahn, Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH, Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim | Internet: www.akademische.de

Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)

Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und

nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.



Schaufenster Steuern

3

Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2022.

Grundsteuerreform: Aktuelles zur Umsetzung

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) informiert darüber,

wie weit die Umsetzung der Grundsteuerreform vorangeschritten ist.

Grundsätzlich würden die Länder jeweils eigene Internetseiten mit

Informationen rund um die Umsetzung der Grundsteuerreform

anbieten, führt der DStV aus. Diese könnten in Inhalt, Form und

Aufbau voneinander abweichen und seien sehr individuell gestaltet.

Einige Länder hätten ihre Internetseiten bereits eingerichtet, andere

befänden sich noch im Aufbau. Die jeweiligen Inhalte würden im

Laufe des nächsten halben Jahres peu à peu ergänzt und immer

wieder aktualisiert. Um den Überblick zu behalten, werde ab Februar

2022 die länderübergreifende Internetseite

"www.grundsteuerreform.de" angeboten. Sie liste die einzelnen

Internetseiten der Länder auf, ermögliche über Links den Zugriff auf

die Oberflächen der Länder und biete allgemeine Informationen zur

Reform an.

Die Feststellungserklärungen sind laut DStV in allen Bundesländern

bis zum 31.10.2022 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Die

Frist gelte sowohl für den Bereich des Grundvermögens als auch für

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Sie gelte gleichermaßen

für beratene und unberatene Erklärungspflichtige. Zudem gelte sie

einheitlich für steuerbehafteten und steuerbefreiten Grundbesitz.

Erklärungen könnten in den Finanzämtern ab dem 01.07.2022

entgegengenommen werden. Die Aufforderung zur Abgabe der

Feststellungserklärungen ab 01.07.2022 nebst der Fristsetzung

werde voraussichtlich im März 2022 im Wege einer

Allgemeinverfügung im Bundessteuerblatt (BStBl) veröffentlicht.

Die Mehrheit der Bundesländer plane, alle betroffenen Bürger mit

einem Schreiben über ihre Pflichten zu informieren. Das Schreiben

stelle verfahrensrechtlich keinen Verwaltungsakt dar. Es diene

lediglich Informationszwecken. Die Schreiben werden nach Angaben

des DStV voraussichtlich folgende Inhalte umfassen:

■
Information über die Pflicht zur elektronischen Abgabe

einer Feststellungserklärung und über die Frist,

■
Bezeichnung des Grundstücks, für welches beim Finanzamt

ein Einheitswert-Aktenzeichen geführt wird,

■
Hinweis auf die kostenlose Übermittlungsmöglichkeit über

ELSTER,

■
Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeit durch einen

Steuerberater, der dieses Schreiben nicht erhalten hat.

Da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Landesmodelle

umgesetzt werden, könnten die Schreiben gegebenenfalls zusätzliche

Informationen enthalten. Der Versand der Informationsschreiben

beginne nach der Veröffentlichung der Aufforderung zur

Erklärungsabgabe im BStBl und laufe bis in den Juni 2022 hinein.

Über www.elster.de stehe den Erklärungspflichtigen ab dem

01.07.2022 die kostenlose Möglichkeit der elektronischen

Erklärungsabgabe zur Verfügung. Andere Softwareanbieter hätten

über die ERiC-Schnittstelle ebenfalls ab dem 01.07.2022 die

Möglichkeit zur digitalen Übertragung der Erklärungen.

Mit der Bereitstellung verschiedener Softwarelösungen bestehe

bereits vorab die Möglichkeit, entsprechende Erklärungsdaten zu

erfassen. Soweit bereits konkrete Sachverhaltsangaben bei

Mandaten vorliegen, könnte es sich nach Ansicht des DStV daher

anbieten, bereits vor Juli 2022 mit der Datenerfassung zu beginnen.

Ab Juli 2022 müsste dann lediglich die elektronische Übermittlung

angestoßen werden.
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Die Abgabe der Feststellungerklärung erfolge unter dem bisherigen

Einheitswert-Aktenzeichen. Eine Übermittlung von Vollmachten über

die Vollmachtsdatenbank ist laut DStV für die

Einheitswert-Aktenzeichen derzeit nicht möglich. Programmtechnisch

könnten die bisher dem Finanzamt gegenüber angezeigten

Vertretungs- und Bekanntgabevollmachten nicht übernommen

werden. Es werde darauf hingewiesen, dass die bestehenden

Empfangsvollmachten ausschließlich in den hierfür vorgesehenen

Feldern der Feststellungserklärung angezeigt werden sollen. Um den

Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollten keine separaten Schreiben

zur Bekanntgabe einer Empfangsvollmacht beim Finanzamt

eingereicht werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 17.12.2021

Sachbezugswerte 2022: Unentgeltliche oder

verbilligte Mahlzeiten

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die

Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen

Sachbezugswert nach der Verordnung über die

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt

(Sozialversicherungsentgeltverordnung) zu bewerten. Dies gilt, wie

das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben kundtut, seit

2014 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem

Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit

oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber

oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung

gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt.

Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022 seien durch die 12.

Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

vom 06.12.2021 (BGBl. I Seite 5187) festgesetzt worden. Demzufolge

betrage der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2022 gewährt

werden,

a) für ein Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro,

b) für ein Frühstück 1,87 Euro.

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) seien die

Mahlzeiten mit dem Wert von 9,00 Euro anzusetzen.

Im Übrigen weist das BMF auf R 8.1 Absatz 7 und 8 der

Lohnsteuer-Richtlinien sowie auf sein Schreiben zur Reform des

steuerlichen Reisekostenrechts vom 25.11.2020 (BStBl I Seite 1228)

hin.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.12.2021, IV C 5 - S

2334/19/10010 :003

Gerichtsakten: Kein Anspruch auf Kopien

Aus § 78 Absatz 1 Finanzgerichtsordnung lässt sich laut

Bundesfinanzhof (BFH) grundsätzlich weder ein Anspruch auf

Überlassung von Fotokopien der gesamten Akten herleiten noch ein

Anspruch darauf, den gesamten Akteninhalt selbst – gegebenenfalls

unter Nutzung eines eigenen Kopiergerätes – zu kopieren.

Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Beteiligte substantiiert und

nachvollziehbar darlegt, dass ihm hierdurch erst eine sachgerechte

Prozessführung ermöglicht wird. Diese Grundsätze gelten dem BFH

zufolge entsprechend für den Fall, dass ein Beteiligter den

Akteninhalt mit Hilfe eines eigenen Gerätes scannen will.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren vor dem

Finanzgericht (FG) Münster hatte der Kläger zunächst Akteneinsicht

durch Zusendung der Akten an seine Privatanschrift verlangt. Nach

einem Hinweis des FG über die Möglichkeiten einer Akteneinsicht

teilte er mit, er wünsche unverändert Akteneinsicht, allerdings nicht

im FG. Er wünsche eine Akteneinsicht im Amtsgericht X, jedoch

zwingend mit der Zusage des FG, dass er – der Kläger – bei der

Akteneinsicht die gesamte Akte scannen dürfe. Dies lehnte das FG

ab.

Auch die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der BFH begründete dies

damit, dass Darlegungen zur Erforderlichkeit des Scannens des

gesamten Akteninhalts fehlten.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.08.2021, VIII B 70/21
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Unternehmer

Unternehmenshilfen aus dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden verlängert

Corona-Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds für

Unternehmen sind noch bis Ende Juni 2022 möglich: Der Bundesrat

hat am 17.12.2021 einem entsprechenden Verlängerungsbeschluss

des Bundestages zugestimmt. Das Gesetz kann daher dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet werden.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Unterstützungen für Unternehmen,

die aufgrund der Corona-Krise in Not gerieten, nur bis Ende 2021

möglich – diese Befristung wird nun um sechs Monate bis Ende Juni

2022 ausgedehnt.

Hintergrund ist die Entscheidung der Europäischen Kommission, den

befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der

Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 bis

zum 30.06.2022 zu verlängern. Europarechtlich sind damit die

Voraussetzungen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

geschaffen, ihre Corona-Hilfsprogramme fortzuführen. Der

Gesetzesbeschluss setzt diese Möglichkeit in nationales Recht um.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll den wirtschaftlichen Folgen

der Coronavirus-Pandemie entgegenwirken. Betroffene Unternehmen

können Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten sowie

Kapitalhilfen erhalten. Ziel ist es, gezielt solche Unternehmen zu

unterstützen, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf

die Wirtschaft, die technologische Souveränität,

Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den

Arbeitsmarkt hätte. Errichtet wurde der Fonds durch das

Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, dem der Bundesrat im März

2020 zugestimmt hatte.

Da es sich um eine zeitliche begrenzte Verlängerung von lediglich

sechs Monaten handelt, ist der Garantierahmen von 400 auf 100

Milliarden Euro und die Kreditermächtigung von 100 auf 50 Milliarden

Euro reduziert.

Das Gesetz soll zum 01.01.2022 in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 17.12.2021

Coronapandemie: Weitere Verlängerung

verfahrensrechtlicher Steuererleichterungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine weitere Verlängerung

der Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise

betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen.

Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, Steuerforderungen

weiterhin zinslos zu stunden. Das aktuelle Schreiben ergänzt ein

Schreiben vom 19.03.2021 (IV A 3 - S 0336/19/10007: 002).

Es bleibt bei der Stundung im vereinfachten Verfahren: Die

nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ

wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum

31.01.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung

der bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind

längstens bis zum 31.03.2022 zu gewähren. § 222 Satz 3 und 4

Abgabenordnung (AO) bleibt unberührt (1.1). In den Fällen der Ziffer

1.1 können über den 31.03.2022 hinaus Anschlussstundungen für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer

angemessenen, längstens bis zum 30.06.2022 dauernden

Ratenzahlungsvereinbarung gewährt werden (1.2). Bei der

Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen nach

den Ziffern 1.1 und 1.2 sind keine strengen Anforderungen zu stellen.

Die Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die

Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im

Einzelnen nachweisen können. Auf die Erhebung von

Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet

werden.

Zum Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen

(Vollstreckungsaufschub) im vereinfachten Verfahren führt das BMF

aus: Wird dem Finanzamt bis zum 31.01.2022 aufgrund einer

Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der

Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht

unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll bis zum

31.03.2022 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31.01.2022

fällig gewordenen Steuern abgesehen werden. In diesen Fällen sind

die im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2022 entstandenen

Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen (2.1).
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Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung ist in den Fällen

der Ziffer 2.1 eine Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern längstens bis zum 30.06.2022

einschließlich des Erlasses der bis dahin insoweit entstandenen

Säumniszuschläge möglich (2.2). Die Finanzämter können den Erlass

der Säumniszuschläge durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO)

regeln.

Weiter können die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich

negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bis zum

30.06.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf

Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und

Körperschaftsteuer 2021 und 2022 stellen. Bei der Nachprüfung der

Voraussetzungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Diese

Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die

entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen

können (3.).

Für Anträge auf (Anschluss-)Stundung oder Vollstreckungsaufschub

außerhalb der Ziffern 1.1 und 1.2 beziehungsweise 2.1. und 2.2 sowie

auf Anpassung von Vorauszahlungen außerhalb der Ziffer 3 gelten die

allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Dies gilt auch für

Ratenzahlungsvereinbarungen über den 30.06.2022 hinaus.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.12.2021, IV A 3 - S

0336/20/10001 :045

Büro- und Organisations-Bonus von Umsatzsteuer

befreit

Ein so genannter Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise

eine Förderprovision unterliegen der Umsatzsteuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 Umsatzsteuergesetz

(UStG). Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.

Der Kläger war als selbstständiger gebundener Vermögensberater

ausschließlich für den Allfinanzvertrieb der A tätig und vermittelte für

diese Finanzprodukte. Nach dem Vermögensberatervertrag durfte er

entweder durch höchstpersönlichen Kundenkontakt (Eigengeschäfte)

oder unter Einsatz von anderen Vermögensberatern

(Gruppengeschäfte) Vermittlungsleistungen erbringen. Er war sowohl

im Eigen- als auch im Gruppengeschäft tätig. Aus beiden Geschäften

erbrachte er als Vermittler unstreitig umsatzsteuerfreie Leistungen

gemäß § 4 Nr. 8 und Nr. 11 UStG.

In den Streitjahren erhielt er von der A unter anderem

Sonderprovisionen wie einen Büro- und Organisations-Bonus

beziehungsweise ab April 2017 eine Förderprovision. Diese

Provisionen wurden nach vermittelten Gruppenumsatz-Einheiten

bemessen und setzten in den letzten zwölf Monaten einen

Gruppenumsatz von 6.000 Einheiten voraus. In den Bedingungen des

Büro- und Organisations-Bonus war geregelt, dass er für die

Einrichtung, den Unterhalt und den Betrieb eines Büros, das einem

kaufmännischen Mindeststandard entspricht und bei Bedarf

Schulungen, Berufsinformationsseminare und ähnliche

Veranstaltungen ermöglicht, sowie für organisatorische Maßnahmen

zu verwenden ist, die der Förderung der Vertriebstätigkeit der

betreuten Unterstruktur dient und ihr zugutekommt.

Das beklagte Finanzamt sah den Büro- und Organisations-Bonus

sowie die Förderprovision jeweils als Entgelt für den Aufbau eines

Strukturvertriebs an und unterwarf diese Zahlungen der

Regelbesteuerung.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Niedersachsen

meint, der Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise die

Förderprovision unterliege der Steuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 UStG. Sie stellten eine

Aufstockung der – vom Beklagten als umsatzsteuerfrei behandelten

– Grundprovision für die vom Vermögensberater erzielten

Gruppenumsätze dar. Es bestehe jeweils ein spezifischer und

wesentlicher Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften, weil der

Bonus beziehungsweise die Förderprovision auf das jeweilige

steuerfreie Gruppengeschäft zurückzuführen seien.

Entgegen der Auffassung des beklagten Finanzamts bestünden keine

Anhaltspunkte dafür, dass diese Leistungen für eine

Anwerbetätigkeit neuer Vermögensberater und den Aufbau eines

Strukturvertriebs erbracht werden. Nach den Feststellungen des FG

und der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beweisaufnahme

würden Bonus beziehungsweise Förderprovision unabhängig davon

gezahlt, ob der jeweilige Vermögensberater in dem jeweiligen Jahr

tatsächlich neue Vermögensberater für die A gewonnen hat. Sie

seien vom Gesamterfolg der A und dem erwirtschafteten

(Mindest-)Gruppenumsatz des Vermögensberaters abhängig.

Gegen die Entscheidung wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde

eingelegt, die beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI B

85/21 geführt wird.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 19.08.2021, 11 K 190/19,

nicht rechtskräftig
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Kapital-

anleger

Ausländische Körperschaftsteuer auf Ebene eines

Wertpapier-Sondervermögens im Wege einer

Vergütung an Depotbank vorzunehmen

Eine Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer auf der Grundlage

der "Meilicke"-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist auf

der Ebene eines Wertpapier-Sondervermögens nach den §§ 38 Absatz

2, 38a, 39a Kapitalanlagegesellschaftengesetz (KAGG) im Wege einer

Vergütung an die Depotbank vorzunehmen und nicht unmittelbar

beim Anteilscheininhaber gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3

Einkommensteuergesetz alter Fassung in Verbindung mit § 49 Absatz

1 Körperschaftsteuergesetz alter Fassung. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Hamburg entschieden.

Für den Nachweis der tatsächlichen Körperschaftsteuerbelastung

ausländischer Dividenden sei zwar nicht erforderlich, dass die

ausländischen Körperschaftsteuerbescheide oder sonstige amtlichen

Dokumente zum Beleg des Entstehens der ausländischen

Körperschaftsteuer vorgelegt werden. Nachprüfbare Angaben zum

Entstehungsgrund der Steuer – etwa Bescheid- oder Anmeldedaten –

müssten indes geliefert werden, so das FG.

Bescheinigungen der ausländischen ausschüttenden Gesellschaften,

die die tatsächliche Belastung der Dividende mit Körperschaftsteuer

belegen sollen, müssten das normative Umfeld im Sitzland

berücksichtigen und erkennen lassen, ob und inwieweit für

ausgeschüttete Gewinne ein abweichender Steuersatz oder eine

Steuerfreiheit besteht, heißt es abschließend.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.06.2021, 6 K 260/19,

rechtskräftig

Äußerung und Aktienkurs: Kein Schadenersatz für

einzelnen Anleger

Einzelne Aktionäre können wegen einer Wertminderung ihrer Aktien

durch ein die Gesellschaft schädigendes Ereignis keinen

Schadensersatz verlangen. Dies verstößt unter anderem gegen den

Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre. Das hat das LG

München I entschieden.

Mit seiner Klage wollte der Kläger die Feststellung erreichen, dass

der Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger sämtliche Schäden zu

ersetzen, die diesem aus vom Beklagten veranlassten Meldungen

über den Inhalt eines Aktienkaufvertrages trotz Vertraulichkeits- und

Verschwiegenheitsverpflichtung sowie aus mehreren Äußerungen

des Beklagten in Zeitschriften sowie in einer TV-Sendung entstanden

seien. Diese, so argumentierte der Kläger, hätten den Wert der vom

Kläger gehaltenen Aktien an der Aktiengesellschaft gemindert.

Ferner begehrte der Kläger die Unterlassung vom Beklagten,

gegenüber Organmitgliedern der Aktiengesellschaft und gegenüber

Dritten zu behaupten, der Kläger schulde ihm Geld und könne nicht

zahlen.

Die Kammer hat im beide Ansprüche des Klägers verneint. Nach

Auffassung der Kammer können einzelne Aktionäre wegen einer

Wertminderung ihrer Aktien durch ein die Gesellschaft schädigendes

Ereignis nicht die Zahlung von Schadensersatz an sich selbst

verlangen.

Dies verstoße unter anderem gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung aller Aktionäre. Ein Ausgleich des mittelbaren

Schadens könne nur dadurch erfolgen, dass der Aktionär die Leistung

an die Gesellschaft verlange. Dem Aktionär selbst entstehe kein

Schaden im Rechtssinne. Der Grundsatz der Kapitalerhaltung, die

Zweckbindung des Gesellschaftsvermögens sowie das Gebot der

Gleichbehandlung aller Aktionäre schließe einen Anspruch des

Gesellschafters auf Leistung von Schadensersatz an sich persönlich

in diesem Fall aus.

Der vom Kläger geltend gemachte Schaden in Form der

Wertminderung seiner Beteiligung an der Aktiengesellschaft stelle

sich als ein sich typischerweise mittelbar beim Gesellschafter

realisierender Reflexschaden dar. Dafür, dass allein die

Aktiengesellschaft geschädigt sei, spreche ebenfalls die Wertung aus

weiteren Vorschriften des Aktiengesetztes. Diese mache deutlich,

dass dem Aktiengesetz die Anerkennung eines auf der Schädigung

der Gesellschaft gründenden eigenen Anspruchs des einzelnen

Mitgliedes fremd sei.

Bzgl. des Unterlassungsanspruchs vertrat die Kammer die Ansicht,

dass dem Kläger kein Anspruch auf Unterlassung zustehe. Ein

vertraglicher Anspruch sei nicht gegeben. Auch könne der Kläger im

Übrigen keine Unterlassung verlangen.
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In der Äußerung, der Kläger "schulde dem Beklagten Geld", liege zum

einen keine Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht aus dem

Kaufvertrag über Aktien, weil diese Äußerung der Aktiengesellschaft,

eine vom Beklagten zu unterscheidende Person, als solche nicht

abträglich und daher von der vertraglich vereinbarten

Verschwiegenheitspflicht nicht umfasst sei. Auch sei die angegriffene

Äußerung eine von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung.

Diese habe hier Vorrang vor dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

des Klägers. Dies gelte jedenfalls solange, wie ein weiterer, hier nicht

zu entscheidender Rechtsstreit zwischen dem Beklagten und dem

Kläger über Zahlungsansprüche des hiesigen Beklagten noch nicht

rechtskräftig abgeschlossen ist.

Zudem stellte das Gericht fest, dass die Äußerung, "der Kläger könne

nicht zahlen", weder in Interviews noch in einer TV-Sendung durch

den Beklagten getätigt worden sei. Sollte diese Äußerung im privaten

Freundeskreis gefallen sein, sei dies zulässig, selbst wenn eine solche

Äußerung in der Öffentlichkeit unzulässig wäre. Dies gelte auch für

eine entsprechende Bemerkung gegenüber einem

Aufsichtsratsmitglied der Aktiengesellschaft, weil dieses nach dem

Aktienrecht zur Verschwiegenheit verpflichtet sei.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

LG München I, Pressemitteilung vom 21.10.2021 zu Urteil vom

20.10.2021, Az. 5 HK O 1687/19

Dresdener "Infinus-Verfahren": Verurteilungen

weitgehend rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revisionen sechs ehemaliger

Verantwortlicher der Infinus-Unternehmensgruppe weitgehend

verworfen.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren und 167 Verhandlungstagen hatte

das Landgericht Dresden am 09.07.2018 fünf der Angeklagten wegen

banden- und gewerbsmäßigen Betruges in Tateinheit mit

Kapitalanlagebetrug und einen Angeklagten wegen Beihilfe hierzu zu

Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren sechs Monaten und acht Jahren

verurteilt. Zudem hatte es die Einziehung von Taterträgen in Höhe

von insgesamt mehr als 51 Millionen Euro angeordnet.

Nach den Urteilsfeststellungen spiegelten die Angeklagten über ein

Netz von Vermittlern mehreren tausend gutgläubigen Anlegern eine

lukrative Geldanlage auf der Grundlage einer prosperierenden

Unternehmung vor. Nach außen erzeugten sie den Anschein eines

erfolgreichen Dresdener Wirtschaftsunternehmens, das sich mit dem

Ankauf von Lebensversicherungen befasste. Die vorgeblichen

Gewinne waren jedoch lediglich das Ergebnis bilanzieller Effekte, die

durch Innengeschäfte der verbundenen Unternehmen erzeugt

wurden und letztlich nur auf dem Papier standen; tatsächlich machte

die Unternehmung Verluste.

Um gleichwohl den Eindruck eines gewinnträchtigen Anlagemodells

zu erwecken und aufrechtzuerhalten, waren die Angeklagten auf

einen stetig wachsenden Anlegerkreis angewiesen. Sie betrieben

daher ein "Schneeballsystem", bei dem die Gelder neu angeworbener

Anleger verwendet wurden, um die Zins- und

Rückzahlungsansprüche anderer Anleger zu befriedigen.

Irrtumsbedingt investierten die geschädigten Anleger im Tatzeitraum

ab dem Jahr 2011 rund 540 Millionen Euro. Abzüglich der bis zur

Einstellung des Geschäftsbetriebs im November 2013 geleisteten

Rückzahlungen verloren die Anleger gut 290 Millionen Euro.

Mit ihren gegen das Urteil des LG Dresden gerichteten Revisionen

haben die Angeklagten die Verletzung sachlichen Rechts gerügt und

umfangreiche Verfahrensbeanstandungen erhoben. Die Revisionen

sind weitgehend erfolglos geblieben.

Der BGH hat lediglich die tateinheitlichen Verurteilungen wegen

Kapitalanlagebetruges und Beihilfe hierzu sowie in geringem Umfang

die Einziehungsentscheidungen aufgehoben. Zudem hat er

betreffend einen Angeklagten den Strafausspruch aufgehoben, weil

das LG eine Strafmilderung nach der so genannten

Kronzeugenregelung nicht erörtert hatte.

Die Verurteilung der Angeklagten wegen banden- und

gewerbsmäßigen Betruges und Beihilfe hierzu ist damit rechtskräftig.

Das Gleiche gilt für die gegen fünf der Angeklagten verhängten

Freiheitsstrafen. In Höhe von insgesamt mehr als 50 Millionen Euro

ist auch die Anordnung der Einziehung von Taterträgen rechtskräftig.

Im geringen Umfang der Aufhebung hat der BGH die Sache an eine

andere Strafkammer des LG Dresden zurückverwiesen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.10.2021, 5 StR 443/19
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Immobilien-

besitzer

Hilfe bei Gerüstabbau auf Baustelle eines

Familienangehörigen: Gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz greift nicht

Bei jemandem, der einem nahen Familienangehörigen beim

Gerüstabbau hilft und sich dabei verletzt, liegt kein Arbeitsunfall vor.

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz greife nicht, so das

Landessozialgericht (LSG) Thüringen.

Der Kläger half seinem Bruder beim Gerüstabbau auf dessen

Wohngrundstück. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an einem

Fuß zu. Die Unfallkasse Thüringen hat einen Arbeitsunfall verneint.

Das Sozialgericht hat die dagegen gerichtete Klage abgewiesen.

Das LSG hat die Berufung zurückgewiesen. Zwar könnten auch

arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten außerhalb eines bestehenden

Arbeitsverhältnisses als so genannte Wie-Beschäftigung unter dem

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Nach

Durchführung einer Beweisaufnahme hatte das LSG aber nicht

feststellen können, dass im hier zu entscheidenden Fall die

Voraussetzungen dafür vorlagen.

Zwar habe der Kläger für seinen Bruder eine Tätigkeit von

wirtschaftlichem Wert mit dessen Willen arbeitnehmerähnlich

verrichtet. Im Rahmen der Beweisaufnahme ist das LSG aber zu dem

Ergebnis gelangt, dass die verrichtete Tätigkeit ihr maßgebliches

Gepräge aus der Sonderbeziehung zum Bauherrn erhielt. Nach

ständiger Rechtsprechung sei das Vorliegen einer Wie-Beschäftigung

nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch VII zu verneinen, wenn die

konkrete Tätigkeit ihr Gepräge aus einer Sonderbeziehung des

Handelnden zu dem Unternehmer bekommt. Eine solche

Sonderbeziehung werde insbesondere dann angenommen, wenn die

Tätigkeit in Erfüllung gesellschaftlicher – insbesondere familiärer oder

freundschaftlicher – Verpflichtungen ausgeübt wird. Entscheidend

dabei sei, ob die Tätigkeit als übliche Hilfestellung unter engen

Verwandten beziehungsweise Freunden zu bewerten ist.

Aus der Beweisaufnahme folgte für das LSG, dass zum Zeitpunkt des

Unfallereignisses ein intaktes Verwandtschaftsverhältnis bestand,

das auch eine wechselseitige Bereitschaft einschloss, sich gegenseitig

zu helfen und zu unterstützen. Auch das zeitliche Maß der

Unterstützungsleistung, die sich in einem überschaubaren Umfang

hielt, habe für eine Hilfestellung im Verwandtenkreis gesprochen. In

Auswertung aller Umstände des Einzelfalles ist das LSG daher zu der

Auffassung gelangt, dass die Motivation des Klägers zur Hilfe beim

Gerüstabbau entscheidend durch das nahe

Verwandtschaftsverhältnis geprägt war.

Die Entscheidung kann mit der Nichtzulassungsbeschwerde zum

Bundessozialgericht angefochten werden.

Landessozialgericht Thüringen, Urteil vom 16.09.2021, L 1 U 342/19

Grundsteuer: Kein Erlass bei baurechtswidriger

Nutzung

Eine Grundstückseigentümerin hat keinen Anspruch auf den Erlass

der Grundsteuer, wenn sie durch ein ihr zurechenbares Verhalten die

Ursache für eine Ertragsminderung ihrer Gewerbeimmobilie selbst

herbeigeführt hat. Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG)

Koblenz.

Die Klägerin ist Eigentümerin einer in einem Gewerbegebiet der

beklagten Stadt liegenden Immobilie, die baurechtlich bis auf die

Hausmeisterwohnung nur gewerblich als Bürogebäude genutzt

werden darf. Sie bat um Grundsteuererlass, da von acht Einheiten

des Gebäudes nur eine vermietet worden sei und die Kaltmiete 600

Euro betrage. Die Beklagte lehnte den begehrten Grundsteuererlass

ab und führte aus, die Klägerin habe sich nicht nachhaltig um die

Vermietung des Objekts bemüht. Nach erfolglosem

Widerspruchsverfahren erhob die Klägerin Klage.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Grundsteuer, so die Koblenzer

Richter, könne nach den gesetzlichen Bestimmungen bei einer

Minderung der erzielbaren Mieteinnahmen um mindestens 50

Prozent teilweise erlassen werden, aber nur dann, wenn der

Eigentümer die Minderung der Mieteinnahmen nicht zu vertreten

hätte. Dies sei hier nicht der Fall. Der Klägerin sei bei Erwerb des

Gebäudes, das bereits seit 20 Jahren im Eigentum ihrer Familie

gestanden habe, bekannt gewesen, dass eine Vermietung mit Blick

auf die baurechtlichen Vorschriften nur zu Gewerbezwecken in

Betracht komme.
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Das Objekt weise indes eine deutliche Prägung als reines Wohnhaus

auf, was einer Vermietung der Einheiten zu Gewerbezwecken

(Büronutzung) entgegenstehe. Die Klägerin habe aber keine baulichen

Maßnahmen ergriffen, um die Einheiten einer gewerblichen Nutzung

zuzuführen. Habe sie es somit unterlassen, das Objekt in einen

Zustand zu versetzen, der sich zur Vermietung für die erlaubte

Nutzung der Räumlichkeiten eigne, habe sie die Ursache für den

Leerstand des Gebäudes selbst zu verantworten.

Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten einen Antrag auf

Zulassung der Berufung stellen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 16.11.2021, 5 K 256/21.KO

Mieterabfindungen können Herstellungskosten sein

An Mieter gezahlte Abfindungen für die vorzeitige Räumung der

Wohnungen zum Zweck der Durchführung von

Renovierungsmaßnahmen können zu anschaffungsnahem

Herstellungsaufwand führen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster

entschieden.

Die Klägerin ist eine GbR, deren Gesellschaftszweck die Vermietung

von Grundstücken ist. Im Jahr 2016 erwarb sie eine

denkmalgeschützte Immobilie mit vier Wohnungen für 1,2 Millionen

Euro, die sie in den folgenden zwei Jahren für 615.000 Euro

renovierte. Vom Kaufpreis entfielen 836.818 Euro auf das Gebäude.

Um die früheren Mieter zum vorzeitigen Auszug zu bewegen und die

Renovierungsarbeiten dadurch einfacher zu gestalten, zahlte die

Klägerin Mieterabfindungen von insgesamt 35.000 Euro. Diesen

Betrag machte sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend.

Das Finanzamt behandelte die Abfindungen dagegen als

anschaffungsnahe Herstellungskosten.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Die Mieterabfindungen

seien gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG) als

anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln. Der Wortlaut

dieser Vorschrift sei so gefasst, dass als Aufwendungen für

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur

Baukosten im technischen Sinne in Betracht kämen. Vielmehr reiche

ein unmittelbarer Zurechnungs- beziehungsweise

Veranlassungszusammenhang zu der baulichen Maßnahme aus.

Für dieses weite Verständnis spreche der Sinn und Zweck der

Vorschrift, wonach die Renovierung einer Immobilie unmittelbar

nach deren Erwerb steuerlich mit dem Erwerb einer bereits

renovierten und damit teureren Immobilie gleichgestellt werden

solle. Im letztgenannten Fall hätten sich vom Verkäufer zum Zweck

der Renovierung getragene Mieterabfindungen in einem höheren

Kaufpreis niedergeschlagen. Wäre eine Differenzierung danach

erforderlich, ob Aufwendungen unmittelbar für eine bauliche

Maßnahme aufgewendet werden, könne der mit der typisierenden

Regelung verfolgte Zweck der Rechtsvereinfachung und -sicherheit

nicht erreicht werden.

Diese Auslegung stehe auch mit der Systematik weiterer gesetzlicher

Regelungen in Einklang. Dem Herstellungskostenbegriff nach § 6

Absatz 1 Nr. 1 EStG, § 255 Absatz 2 Satz 1 Handelsgesetzbuch liege

ebenfalls ein weites Verständnis zugrunde. Insoweit sei geklärt, dass

Abstandszahlungen an Mieter zur vorzeitigen Räumung einer

Immobilie mit dem Ziel einer Neubebauung zu den

Herstellungskosten des neuen Gebäudes zählten.

Hierfür spreche auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Absatz 1 Nr.

1a EStG, wodurch eine frühere Verwaltungsvorschrift gesetzlich

festgeschrieben worden sei. Diese Verwaltungsvorschrift habe eine

Typisierung des Herstellungsfalls der wesentlichen Verbesserung

enthalten, sodass die Grundsätze zum Herstellungskostenbegriff

auch bei anschaffungsnahem Aufwand anzuwenden seien.

Unter Einbeziehung der weiteren Renovierungskosten sei die im

Gesetz genannte 15-Prozent-Grenze in Bezug auf die

Anschaffungskosten des Gebäudes überschritten. Die Abfindungen

seien auch unmittelbar durch die Renovierungsmaßnahmen

veranlasst, weil diese durch den Auszug der Mieter schneller und

einfacher durchzuführen gewesen seien.

Das FG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage die

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.11.2021, 4 K 1941/20 F, nicht

rechtskräftig
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Angestellte

Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit: Vollständiger

Ausfall einzelner Arbeitstage mindert Jahresurlaub

Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus,

ist dies bei der Berechnung des Jahresurlaubs zu berücksichtigen. Dies

hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Die Klägerin ist bei der Beklagten drei Tage wöchentlich als

Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten beschäftigt. Bei einer

Sechstagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher

Erholungsurlaub von 28 Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei

der vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch von 14

Arbeitstagen.

Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte die

Beklagte Kurzarbeit ein. Dazu trafen die Parteien

Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Klägerin unter

anderem in den Monaten April, Mai und Oktober 2020 vollständig

von der Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten November und

Dezember 2020 insgesamt nur an fünf Tagen arbeitete.

Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfälle nahm die

Beklagte eine Neuberechnung des Urlaubs vor. Sie bezifferte den

Jahresurlaub der Klägerin für das Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage.

Dagegen hat sich die Klägerin mit der vorliegenden Klage gewandt.

Sie meint, kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage müssten

urlaubsrechtlich wie Arbeitstage gewertet werden. Die Beklagte sei

daher nicht berechtigt gewesen, den Urlaub zu kürzen. Für das Jahr

2020 stünden ihr weitere 2,5 Urlaubstage zu. Die Klage blieb in allen

Instanzen erfolglos.

Die Klägerin habe keinen Anspruch auf weitere 2,5 Arbeitstage

Erholungsurlaub für das Kalenderjahr 2020, so das BAG. Nach § 3

Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) belaufe sich der Anspruch auf

bezahlten Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit

auf sechs Tage in der Woche auf 24 Werktage. Ist die Arbeitszeit eines

Arbeitnehmers nach dem Arbeitsvertrag auf weniger oder mehr als

sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, sei die Anzahl der

Urlaubstage grundsätzlich unter Berücksichtigung des für das

Urlaubsjahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu berechnen, um für alle

Arbeitnehmer eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten (24

Werktage x Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht geteilt durch 312

Werktage).

Dies gelte entsprechend für den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die

Arbeitsvertragsparteien – wie im vorliegenden Fall – für die

Berechnung des Urlaubsanspruchs keine von § 3 Absatz 1 BUrlG

abweichende Vereinbarung getroffen haben.

Bei der vertraglichen Dreitagewoche der Klägerin habe sich zunächst

ein Jahresurlaub von 14 Arbeitstagen (28 Werktage x 156 Tage mit

Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage) errechnet. Der

kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage habe eine

unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs gerechtfertigt.

Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit ausgefallene

Arbeitstage seien weder nach nationalem Recht noch nach

Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. Der

Urlaubsanspruch der Klägerin aus dem Kalenderjahr 2020 übersteige

deshalb nicht die von der Beklagten berechneten 11,5 Arbeitstage.

Allein bei Zugrundelegung der drei Monate, in denen die Arbeit

vollständig ausgefallen ist, hätte die Klägerin lediglich einen

Urlaubsanspruch von 10,5 Arbeitstagen (28 Werktage x 117 Tage mit

Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage).

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30.11.2021, 9 AZR 225/21

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld:

Steuerfreiheit endet zum Jahresende

Die Steuerfreiheit der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld

endet mit Ende des Jahres. Hierauf weist der Steuerberaterverband

Niedersachsen Sachsen-Anhalt hin.

Hintergrund: Der Gesetzgeber bestimmt in § 3 Nr. 28a

Einkommensteuergesetz, dass Zuschüsse des Arbeitgebers zum

Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld, soweit sie zusammen

mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent des Unterschiedsbetrags

zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des

Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) nicht übersteigen und sie

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.02.2020 beginnen und

vor dem 01.01.2022 enden, geleistet werden, steuerfrei sind.
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Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 28a EStG sei begrenzt auf 80

Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem

Ist-Entgelt nach § 106 SGB III, erläutert der Steuerberaterverband.

Zunächst sei die Steuerbefreiung bis 31.12.2020 befristet gewesen.

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 habe der Gesetzgeber die Regelung

bis zum 31.12.2021 verlängert.

Eine weitere zeitliche Verlängerung der Steuerbefreiung habe der

Gesetzgeber dagegen (bislang) nicht beschlossen, so der

Steuerberaterverband weiter. Damit gelte die Befreiungsregelung

letztmalig für Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 01.01.2022 enden.

Ab Januar 2022 seien derartige Arbeitgeberzuschüsse steuerpflichtig.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom

08.12.2021

Betriebsräteversammlung: Kein Ausschluss eines

Betriebsratsmitglieds mit aktuellem negativen

PCR-Test unter Verweis auf "2G-Regelungen"

Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichtes (ArbG) Bonn im

einstweiligen Verfügungsverfahren vom 15.11.2021 konnte einem

Betriebsratsmitglied die Teilnahme an einer Betriebsräteversammlung

am 16. bis 17.11.2021 nicht unter Hinweis auf die so genannten

2G-Regelungen versagt werden, wenn das Betriebsratsmitglied zu

Beginn der Sitzung einen negativen PCR-Test vorlegt.

Der Gesamtbetriebsrat hat die Betriebsräte zu einer in Berlin

stattfindenden Betriebsräteversammlung eingeladen und darauf

hingewiesen, dass die Versammlung unter "2G-Bedingungen"

durchgeführt werde. Die Antragstellerin ist stellvertretende

Betriebsratsvorsitzende und begehrte im Wege des einstweiligen

Verfügungsverfahrens die Teilnahme an der Betriebsräteversammlung

unter Vorlage eines negativen PCR-Tests. In der Festlegung von

2G-Bedingungen liege ein unzulässiger Eingriff in ihre

Persönlichkeitsrechte und eine nicht gerechtfertigte

Ungleichbehandlung zwischen geimpften und nicht geimpften

Personen.

Das ArbG Bonn hat entschieden, dass der Gesamtbetriebsrat der

Antragstellerin die Teilnahme an der Betriebsräteversammlung nicht

mit der Begründung versagen darf, dass sie nicht gegen Covid19

geimpft beziehungsweise von Covid19 genesen sei, wenn sie durch

Vorlage eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist,

nachweist, dass sie nicht an dem Coronavirus erkrankt ist.

Die Antragstellerin hatte aus der Sicht des ArbG Bonn einen

Anspruch auf Teilnahme an der Betriebsräteversammlung, da diese

Teil der Ausübung ihres Betriebsratsmandates ist und damit dem

Schutz des Mandats unterfällt. Die Ausübung des

Betriebsratsmandates könne nicht von der Vorlage eines Impf- oder

Genesungsnachweises abhängig gemacht werden. Die derzeit

geltende Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sei hierfür

keine ausreichende Grundlage. Die Anordnung weiterer

Schutzmaßnahmen, wie etwa Maskenpflicht auch am Sitzplatz,

werde durch den Beschluss des ArbG Bonn nicht eingeschränkt.

Arbeitsgericht Bonn, Beschluss vom 15.11.2021, 5 BVGa 8/21

Betriebliche Invaliditätsrente: Befristung bei der

"Gesetzlichen" ändert nichts

Dem Leistungsanspruch von Beschäftigten bei einer betrieblichen

Invaliditätsversorgung stehe es nicht entgegen, dass die gesetzliche

Rentenversicherung die Erwerbsminderungsrente (wie üblich)

zunächst befristet. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.

In dem konkreten Fall ging es um einen Arbeitnehmer, dem vom

Arbeitgeber eine Invaliditätsversorgung "bei Eintritt einer

voraussichtlich dauernden völligen Erwerbsunfähigkeit im Sinne des

Sozialversicherungsrechts" zugesichert worden war.

Weil die dem Mann gezahlte "Rente wegen voller

Erwerbsminderung" zunächst befristet auf drei Jahre genehmigt

worden war, wollte der Arbeitgeber die betriebliche

Invaliditätsversorgung (noch) nicht zahlen. Es stehe schließlich noch

nicht fest, ob die Erwerbsunfähigkeit von Dauer sei.

Die betriebliche Versorgungszusage knüpfe jedoch an die Kriterien

der gesetzlichen Rentenversicherung für die vollständige

Erwerbsminderung an. Und weil diese erfüllt seien – auch wenn

zunächst (gesetzlich vorgeschrieben) für einen befristeten Zeitraum

–, stehe auch die betriebliche Leistung zu.

BAG, 3 AZR 445/20
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Familie und

Kinder

Unterhaltsrecht: Neue "Düsseldorfer Tabelle" ab dem

01.01.2022

Die so genannte Düsseldorfer Tabelle wurde aktualisiert. Wie das

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mitteilt, betreffen die zum

01.01.2022 greifenden Änderungen im Wesentlichen die Bedarfssätze

minderjähriger und volljähriger Kinder sowie die Erweiterung der

Tabelle bis zu einer Einkommensgrenze von 11.000 Euro.

Die Düsseldorfer Tabelle stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als

Hilfsmittel für die Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne

des § 1610 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Eine bindende rechtliche

Wirkung kommt ihr nicht zu.

Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder beruht auf der

Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der "Vierten Verordnung zur

Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021" (BGBl.

2021 I 5066). Der Mindestunterhalt beträgt danach ab dem

01.01.2022:

■
für Kinder der 1. Altersstufe (bis zur Vollendung des 6.

Lebensjahres) 396 Euro (Anhebung um 3 Euro),

■
für Kinder der 2. Altersstufe (bis zur Vollendung des 12.

Lebensjahres) 455 Euro (Anhebung um vier Euro),

■
für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur

Volljährigkeit) 533 EUR (Anhebung um fünf Euro).

Diese Beträge entsprechen den Bedarfssätzen der ersten

Einkommensgruppe (bis 1.900 Euro) der Düsseldorfer Tabelle. Die

Anhebung der Bedarfssätze der ersten Einkommensgruppe führt

zugleich zu einer Änderung der Bedarfssätze der folgenden

Einkommensgruppen. Sie werden wie in der Vergangenheit ab der 2.

bis 5. Gruppe um jeweils fünf Prozent und in den folgenden Gruppen

um jeweils acht Prozent des Mindestunterhalts angehoben.

Die Bedarfssätze volljähriger Kinder werden zum 01.01.2022

gleichfalls angehoben. Wie in 2021 betragen sie 125 Prozent der

Bedarfssätze der 2. Altersstufe.

Der Bedarfssatz der Studierenden, die nicht bei ihren Eltern oder

einem Elternteil leben, bleibt gegenüber 2021 mit 860 Euro

unverändert. Wenn sich nach der Lebensstellung der Eltern ein

höherer Bedarf ergibt, kann von dem Mindestbedarf von 860 Euro

nach oben abgewichen werden.

Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld

anzurechnen. Dieses beträgt wie in 2021:

■
für ein erstes und zweites Kind 219 Euro,

■
für ein drittes Kind: 225 Euro,

■
ab dem vierten Kind: 250 Euro.

Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte

und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den

Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Abzug des

Kindergeldanteils ergebenden Beträge sind in den

"Zahlbetragstabellen" im Anhang der Tabelle aufgelistet.

Die Selbstbehalte bleiben gegenüber 2021 unverändert. Bei

Ansprüchen auf Elternunterhalt ist mit Rücksicht auf die Regelungen

des Angehörigenentlastungsgesetzes wie in 2021 von der Angabe

eines konkreten Betrags abgesehen worden. Die Steigerung des

Regelsatzes von 446 Euro auf 449 Euro für volljährige

Alleinstehende hat noch keine Anhebung des notwenigen

Selbstbehalts veranlasst. Der in den Selbstbehalten eingearbeitete

Wohnkostenanteil (Warmmiete) ist gegenüber 2021 unverändert.

Sollten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft den pauschalierten

Wohnkostenanteil übersteigen und nicht unangemessen sein, kann

der Selbstbehalt im Einzelfall erhöht werden.

Die ersten zehn Einkommensgruppen der Tabelle (Einkommen bis zu

5.500 Euro) bleiben gegenüber 2021 unverändert. Mit Rücksicht auf

die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom

16.09.2020, XII ZB 499/19) ist die Düsseldorfer Tabelle um weitere

Einkommensgruppen aufgestockt worden. Es sind beginnend mit

einem bereinigten Einkommen von 5.501 Euro fünf weitere

Einkommensgruppen gebildet worden. Die Tabelle endet jetzt mit

einem bereinigten Einkommen von 11.000 Euro (200 Prozent des

Mindestbedarfs).

Neben der Änderung der Tabelle ist die überwiegende Mehrheit der

Oberlandesgerichte übereingekommen, bei Bemessung des

Ehegattenunterhalts in der Regel vom bereinigten

Erwerbseinkommen einen Bonus (Erwerbsanreiz) von 1/10

abzuziehen. Näheres ergibt sich aus den Leitlinien der einzelnen

Oberlandesgerichte.

Da der Mindestunterhalt nach der Vierten Verordnung zur Änderung

der Mindestunterhaltsverordnung zum 01.01.2023 erneut steigt

(erste Altersstufe von 396 auf 404 Euro, zweite Altersstufe von 455

auf 464 Euro und dritte Altersstufe von 533 auf 543 Euro) werden

zum 01.01.2023 auch die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle

anzuheben sein. Bei einer zu erwartenden Erhöhung des Regelsatzes

zum 01.01.2023 werden voraussichtlich auch die Selbstbehaltssätze

für 2023 anzupassen sein. Dabei wird auch der in den

Selbstbehaltssätzen enthaltene Wohnkostenanteil zu überprüfen

sein.



Januar 2022

14

Alle Informationen zur Düsseldorfer Tabelle einschließlich der

aktuellen Leitlinien sind auf der Homepage des Oberlandesgerichts

Düsseldorf veröffentlicht

(https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php).

Oberlandesgericht Düsseldorf, PM vom 14.12.2021

Eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf

Sonderurlaub zur Betreuung des gemeinsamen

Sohnes

Eine eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf Sonderurlaub

unter Fortzahlung der Bezüge zur Betreuung des gemeinsamen, von

ihrer Lebenspartnerin geborenen Kindes. Dies stellt das Berliner

Verwaltungsgericht (VG) klar.

Die Klägerin war als Beamtin am Kammergericht (KG) tätig. Ihre

eingetragene Lebenspartnerin gebar ihren mithilfe einer ärztlich

unterstützten künstlichen Befruchtung und einer Samenspende

gezeugten, gemeinsamen Sohn. In der Folge erkrankte sie so schwer,

dass die Klägerin die Betreuung des in ihrem Haushalt lebenden

Sohnes übernehmen musste. Zu diesem Zweck beantragte sie bei

ihrem Dienstherrn die Gewährung von Sonderurlaub unter

Fortzahlung der Bezüge. Dies lehnte das KG ab. Die Klägerin legte

Widerspruch ein, den die Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung mit der Begründung

zurückwies, die Klägerin habe keine rechtliche Elternstellung inne.

Hiergegen wandte sich die Klägerin unter anderem mit der

Begründung, in die Geburtsurkunde habe sie nicht eingetragen

werden können.

Das VG hat der Klage stattgegeben. Nach der

Sonderurlaubsverordnung sei Tatbestandsvoraussetzung der

Gewährung von Sonderurlaub das Vorliegen eines "besonders

wichtigen Grundes". Die Auslegung, dass die Betreuung eines Kindes

nur dann einen "wichtigen Grund" darstelle, wenn es sich um leibliche

oder angenommene Kinder handele, nicht aber um Stief- oder

Pflegekinder, verstoße gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) das

Recht auf Gleichheit und Artikel 6 Absatz 1 GG den Schutz der

Familie. Die Ungleichbehandlung einer Beamtin, welche die rechtliche

Elternstellung für ein in ihrem Haushalt lebendes Kind innehat, mit

einer Beamtin, die keine rechtliche Elternstellung innehat, sei sachlich

nicht gerechtfertigt.

Sinn und Zweck der Gewährung von Sonderurlaub im Fall der

schweren Erkrankung der Betreuungsperson sei es, Beamtinnen und

Beamten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.

Diesen Zweck erfülle die Gewährung von Sonderurlaub auch im Fall

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit gemeinsamem Kind.

Die rechtliche Elternstellung gegenüber dem betreuungsbedürftigen

Kind sei kein sachliches Differenzierungskriterium. Das Grundgesetz

schütze die tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von

Eltern und Kindern als Familie und setze nicht den Bestand

rechtlicher Verwandtschaft voraus. Damit sei auch die

sozial-familiäre Gemeinschaft geschützt, die aus den eingetragenen

Lebenspartnerinnen und dem leiblichen beziehungsweise

angenommenen Kind bestehe.

Gegen das Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 09.09.2021, VG 36 K 68/19

Schadenersatz: Kann das Amt keine Betreuung

vermitteln, zahlt es den Verdienstausfall

Hat eine junge Mutter für ihren 1-jährigen Sohn einen gesetzlichen

Anspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung

oder Kindertagespflege, und meldet sie diesen Anspruch rechtzeitig

an, so muss ihr der Träger der Jugendhilfe Schadenersatz leisten,

wenn es nicht gelingt, ihr einen zumutbaren Platz zu verschaffen.

Der Schaden bestand hier insbesondere aus Verdienstausfall in Höhe

von knapp 23.000 Euro, weil die Frau nicht – wie geplant – nach

einem Jahr Elternzeit wieder arbeiten gehen konnte.

Das Angebot einer Unterbringung in einer Einrichtung, die fast eine

Stunde Autofahrzeit vom Arbeitsplatz der Frau entfernt liegt, ist kein

"auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichteter Betreuungsplatz".

OLG Frankfurt am Main, 13 U 436/19
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